
 
 

 

 
 

 
 

30. TAGUNG 
Straßburg, 22.-24. März 2016  
 
 
 
 
 

Kommunale und regionale Demokratie in Frankreich  
 
 
 
 
 
 
Empfehlung 384(2016)1 
 
 
1. Der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats verweist auf:  
 
a. Artikel 2 Abs. 1b der Statutarischen Entschließung (2011)2 in Bezug auf den Kongress, die besagt, 
dass es ein Ziel des Kongresses sei, „Vorschläge beim Ministerkomitee einzureichen, um die 
kommunale und regionale Demokratie zu fördern”;  
 
b. Artikel 2, Abs. 3 der Statutarischen Entschließung CM/Res(2011)2, die besagt: „Der Kongress 
verfasst regelmäßig länderspezifische Berichte über die Situation der kommunalen und regionalen 
Demokratie in allen Mitgliedstaaten und in den Staaten, die den Beitritt zum Europarat beantragt 
haben, und er stellt insbesondere sicher, dass die Grundsätze der Europäischen Charta der 
kommunalen Selbstverwaltung umgesetzt werden”;  
 
c. Entschließung 307 (2010)REV2 über die Verfahren für das Monitoring der Pflichten und 
Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten des Europarats durch ihre Ratifizierung der Europäischen 
Charta der kommunalen Selbstverwaltung eingegangen sind;  
 
d. den Begründungstext über die kommunale und regionale Demokratie in Frankreich.  
 
2. Der Kongress weist darauf hin, dass:  
 
a. Frankreich am 5. Mai 1949 dem Europarat beigetreten ist. Es hat die Europäische Charta der 
kommunalen Selbstverwaltung (ETS Nr. 122, im Weiteren die „Charta”) am 15. Oktober 1985 
unterzeichnet und am 17. Januar 2007 ratifiziert.  
 
b. Frankreich das Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung über 
das Recht zur Beteiligung an den Angelegenheiten der kommunalen Verwaltung (CETS Nr. 207) am 
16. November 2009 unterzeichnet, bisher aber noch nicht ratifiziert hat. Es ist darüber hinaus eine 
Partei zum Europäischen Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften oder Behörden (ETS Nr. 106), das am 14. Februar 1984 von 
Frankreich ratifiziert wurde. Am 29. Januar 2013 hat Frankreich das Protokoll Nr. 3 zum Europäischen 
Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften oder Behörden bezüglich der Bildung von Europäischen 

                                                 
1 Diskussion und Annahme durch den Kongress am 22 März 2016, 1. Sitzung (Siehe Dokument CG30(2016)06-final, 
Begründungstext), Ko-Berichterstatter: Jakob (Jos) WIENEN, Niederlande (L, EPP/CCE) und Gudrun MOSLER-TÖRNSTRÖM, 
Österreich, (R, SOC).  
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Kooperationsvereinigungen (EKV) (CETS Nr. 206) ratifiziert. Es hat jedoch nicht das Übereinkommen 
über die Teilnahme von Ausländern am kommunalen öffentlichen Leben (ETS Nr. 144) unterzeichnet.  
 
c. der Monitoring-Ausschuss beschlossen hat, die Situation bezüglich der kommunalen und regionalen 
Selbstverwaltung in Frankreich im Sinne der Charta zu prüfen. Er hat Herrn Jacob (Jos) WIENEN 
(Niederlande, L, EPP/CCE) und Frau Gudrun MOSLER-TÖRNSTRÖM (Österreich, R, SOC), die 
Berichterstatter für Frankreich, beauftragt, einen Bericht über die kommunale und regionale 
Demokratie in Frankreich zu verfassen und diesen dem Kongress vorzulegen.2  
 
d. der Monitoring-Besuch vom 26.-29. Mai 2015 in Paris, Reims, Ay-Champagne und Châlons-en-
Champagne stattfand. Während des Besuchs traf sich die Kongressdelegation mit Vertretern 
verschiedener politischer Institutionen, u.a. des Senats, des Ministeriums für Dezentralisierung, 
Staatsreform und öffentlichen Dienst, des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für 
Überseegebiete; sie traf sich außerdem mit Vertretern gerichtlicher Institutionen (Rechnungshof), der 
Ombudsperson und der Gemeinden und Regionen.  
 
e. die Delegation dem Ständigen Vertreter Frankreichs beim Europarat und den Personen, die sie 
während ihres Besuchs getroffen hat, für ihre Hilfsbereitschaft und die ausgehändigten Informationen 
dankt. Die Delegation dankt außerdem der französischen Delegation beim Kongress und den 
Nationalverbänden der Gemeinden und Regionen, die zur Organisation und zum reibungslosen Ablauf 
des Besuchs beigetragen haben.  
 
3. Der Kongress stellt mit Zufriedenheit Folgendes fest:  
 
a. die Überarbeitung der Verfassung im Jahr 2003, die den Grundsatz einer dezentralen 
französischen Republik vorsieht und die das Ergebnis eines langen Dezentralisierungsprozesses ist, 
der von den Gesetzen von 1982 eingeleitet wurde;  
 
b. die Entwicklung einer Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und Regionen, z. B. über 
Interessenverbände zwischen den Gemeinden und über Europäische Gruppen für 
grenzüberschreitende Kooperation, eine Praxis, die bei anderen Mitgliedstaaten des Europarats 
Verbreitung finden sollte;  
 
c. die Bemühungen Frankreichs in Bezug auf die Finanzierung der Gemeinden, u.a. durch die 
Institutionalisierung einer Mindesthöhe an Eigenmitteln der Gemeinden, was zu einer größeren 
finanziellen Autonomie geführt hat; 
 
d. die Initiativen, die in größeren Städten gestartet wurden, vor allem in Paris, um die unmittelbare 
Partizipation der Bürger zu fördern, einschließlich partizipatorischer Haushaltsführung; 
 
e. Gesetz Nr. 2015-366 vom 31. März 2015, das die Ausübung der kommunalen Wahlmandate durch 
die Bereitstellung einer angemessenen finanziellen Vergütung vorsieht, die mit den Anforderungen 
von Artikel 7, Abs. 2 der Charta in Einklang steht.  
 
4. Der Kongress äußerst seine Bedenken:  
 
a. über die Verfahren, die für die Verabschiedung des Gesetzes Nr. 2015-29 am 16. Januar 2015 über 
regionale Grenzen, Regional- und Department-Wahlen und Änderungen der Wahltermine angewandt 
wurden, die keine wirksame Konsultation der Regionen im Vorfeld i. S. von Artikel 4, Abs. 6 der 
Charta, in Verbindung mit Artikel 5, vorsehen;  
 
b. über die unzureichende Konsultation der Vertreter der Gemeinden und Regionen bei sie unmittelbar 
betreffenden Entscheidungen und die unzureichende Einbeziehung der Vertreter von 
Gemeindeverbänden, insbesondere bei Finanzfragen (Artikel 4, Abs. 6 und Artikel 9, Abs. 6);  
 
c. über das Überschneiden von Zuständigkeiten, die größtenteils auf die komplexe Struktur der 
subnationalen Regierungsebenen zurückzuführen ist, und was zur Folge hat, dass viele kleine 
Gemeinden, insbesondere in ländlichen Gebieten, nicht in der Lage sind, bestimmte Aufgaben zu 
erfüllen und gezwungen sind, die Verantwortung an die interkommunale Ebene zu delegieren;  
 

                                                 
2 Sie wurden von Herrn Nikolaos-Komninos CHLEPAS, Mitglied der Gruppe unabhängiger Experten für die Europäische Charta 
der kommunalen Selbstverwaltung, und dem Kongress-Sekretariat unterstützt.  
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d. über die Abschaffung der allgemeinen Zuständigkeitsklausel, die am 15. August 2015 vom Senat 
genehmigt wurde, was zur Beschränkung der Vorrechte der Gemeinden geführt hat; 
 
e. über die Rückübertragung der anfänglich den Gemeinden zustehenden Zuständigkeiten im Bereich 
der Steuerpolitik auf die nationale Ebene, was zu einer schrittweisen Rezentralisierung und einer 
erheblichen Deckungslücke in den Eigenmitteln der Gemeinden in Bezug auf ihre Zuständigkeiten 
geführt hat;  
 
f. über das aktuelle Finanzausgleichssystem, das nicht die von einem Ausgleichssystem erwarteten 
Ausgleichsmechanismen erfüllt, vor allem die Umverteilung von Mitteln unter den Stellen, um 
finanzielle Ungleichheiten zwischen ihnen auszugleichen.  
 
5. Angesichts dieser Ausführungen bittet der Kongress das Ministerkomitee, die französischen Stellen 
aufzufordern:  
 
a. Gesetzesvorlagen, die die Verfahren für das Konsultieren der Vertreter der Gemeinden und 
Regionen festlegen, um sicherzustellen, dass diese effektiv konsultiert werden, in gebührender Zeit 
und in angemessener Weise für alle Fragen, die diese Stellen unmittelbar betreffen, zu erarbeiten, u.a. 
finanzielle Fragen  und a fortiori bei Änderungen ihrer Grenzen (Artikel 4, Abs. 6, Artikel 5 und Artikel 
9, Abs. 6);  
 
b. die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den vier subnationalen Regierungsebenen zu 
überarbeiten, um Überschneidungen der Zuständigkeiten zu vermeiden, indem sie die bereits im 
Gesetz vom 7. August 2015 über die neue Gebietsregelung der Republik (Artikel 4, Abs. 4) 
enthaltenen Vorkehrungen verstärken;  
 
c. die aktuell geltenden Gesetze über die Bedingungen für Kommunalsteuern zu überarbeiten, 
insbesondere das Festlegen von Steuersätzen durch die Gemeinden, um diesen einen größeren 
Handlungsspielraum im Hinblick auf ihre Eigenmittel einzuräumen, und auf diese Weise die Trends 
zur Rezentralisierung in diesem Bereich zu vermeiden (Artikel 9, Abs. 3);  
 
d. zu erwägen, die allgemeine Zuständigkeitsklausel wieder einzuführen, um das Recht der 
Gemeinden auf vollständiges freies Ermessen bei der Ausübung ihrer Initiativen für alle Zwecke, die 
nicht per Gesetz ihrer Zuständigkeit entzogen sind, zu respektieren (Artikel 4, Abs. 2);  
 
e. das Finanzausgleichssystem zu überarbeiten, damit es tatsächlich seinem Zweck entspricht, die 
finanziellen Ungleichheiten zwischen den Gemeinden zu reduzieren, und damit es die Anforderungen 
der Transparenz erfüllt, indem sie ein System für den Finanzausgleich zwischen den verschiedenen 
Regierungsebenen fördern (Artikel 9, Abs. 5);  
 
f. die Ratifizierung von Artikel 3, Abs. 2, und Artikel 7, Abs. 2, der Charta dahingehend zu erwägen, 
dass die relevanten gesetzlichen Bestimmungen, die in Frankreich gelten, die de lege-Situation in 
Einklang mit den Anforderungen dieser Artikel bringen.  
 
6. Der Kongress ruft das Ministerkomitee auf, diese Empfehlung über die lokale und regionale 
Demokratie in Frankreich und den begleitenden Begründungstext in seiner Tätigkeit in Bezug auf 
diesen Mitgliedstaat zu berücksichtigen.  
 
 


